
 
G E B Ü H R E N S A T Z U N G  
 
für das „Ludwig-Steinmetz-Bad“ der Stadt Dieburg  
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 (Ziffer 6 und 10) der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 07. März 
2005 in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit 
den Bestimmungen des Gesetzes über Kommunale 
Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 in der derzeit gültigen 
Fassung, sowie der Badeordnung für das „Ludwig-
Steinmetz-Bad“ (Freibad der Stadt Dieburg), wird auf 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
06.06.2016 folgende Gebührensatzung erlassen:  
 

§ 1 
 
Für die Benutzung des „Ludwig-Steinmetz-Bades“ 
werden folgende Eintrittspreise festgesetzt: 

 

1. Tageskarte  
Der Erwerb einer Tageskarte berechtigt am Tag des 
Erwerbs das Schwimmbad einmal zu besuchen. 

 

1.1 
Erwachsene 

3,60 € 

1.2 
Ermäßigte Karten (die Ausgabe erfolgt nur nach Vorlage 
eines Nachweises für die Berechtigung einer 
Ermäßigung). 

 
 
 

1,90 € 
Ermäßigungen erhalten:  
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren  
Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 25. 
Lebensjahr  
Bundesfreiwilligendienstleistende 
Inhaber der Jugendleitercard  
Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von mind. 80% 
Inhaber Seniorencard A 
Inhaber der Ehrenamtskarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
Schulklassen zahlen bei Besuch im geschlossenen 
Klassenverband pro Klassenverband  

 
6,00 € 

1.4 
Vereine zahlen bei Besuch im geschlossenen 
Trainingsverband pro Trainingsverband 

 
6,00 € 

 
2. Feierabendkarte  
Der Erwerb der Feierabendkarte berechtigt am Tag des 
Erwerbs das Schwimmbad ab 18.00 Uhr einmal zu 
besuchen. 
 

 



2.1 
Erwachsene 

 
1,90 € 

2.2 
Ermäßigte Feierabendabendkarte (die Ausgabe erfolgt 
nur nach Vorlage eines Nachweises für die 
Berechtigung einer Ermäßigung). 

 
 

0,70 € 

Ermäßigungen erhalten:  
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren  
Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 25. 
Lebensjahr  
Bundesfreiwilligendienstleistende 
Inhaber der Jugendleitercard  
Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von mind. 80% 
Inhaber der Seniorencard A 

 

Inhaber der Ehrenamtskarte 
 

 
 

3. Dutzendkarte 
Die Dutzendkarte berechtigt das Schwimmbad am Tag 
einer Entwertung einmal zu besuchen 

 

3.1 
Erwachsene 

36,50 € 

3.2 
Ermäßigte Dutzendkarte (die Ausgabe erfolgt nur nach 
Vorlage eines Nachweises für die Berechtigung einer 
Ermäßigung).  

 
 

18,50 € 

Ermäßigungen erhalten:  
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren  
Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 25. 
Lebensjahr  
Bundesfreiwilligendienstleistende 
Inhaber der Jugendleitercard  
Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von mind. 80% 
Inhaber Seniorencard A 
Inhaber der Ehrenamtskarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
4. Saisonkarte 
Die Saisonkarte berechtigt zum Eintritt in das 
Schwimmbad während der Öffnungszeiten in dem Jahr, 
für das sie gelöst wurde 

 

4.1 
Erwachsene 

79,20 € 

4.2 
Ermäßigte Saisonkarte (die Ausgabe erfolgt nur nach 
Vorlage eines Nachweises für die Berechtigung einer 
Ermäßigung).  

 
 

39,60 € 

Ermäßigungen erhalten:  
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren  
Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 25. 

 
 
 



Lebensjahr  
Bundesfreiwilligendienstleistende 
Inhaber der Jugendleitercard  
Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von mind. 80% 
Inhaber Seniorencard A 
Inhaber der Ehrenamtskarte 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 
Elternteile  
mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren 
(die Ausgabe erfolgt nur nach Vorlage eines 
Nachweises für die Berechtigung einer Ermäßigung). 

 
 
 

88,00 € 

4.4 
Familien  
mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren 
(die Ausgabe erfolgt nur nach Vorlage eines 
Nachweises für die Berechtigung einer Ermäßigung). 

 
 

158,40 € 

 
5. Gebührenbefreiung 

 

Inhaber der Seniorencard S des Landkreises Darmstadt- 
Dieburg erhalten freien Eintritt, gleiches gilt für die 
Mitglieder der Einsatzabteilung  der  Freiwilligen 
Feuerwehr und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr der 
Freiwilligen Feuerwehr Dieburg und Groß-Zimmern und 
Kinder im Alter von 0-6 Jahren. 
 

 

Diese Gebührensatzung tritt am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Gebührensatzung vom 01.05.2016 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieburg, den 07.06.2016 
 
 
 
Der Magistrat  
Der Stadt Dieburg 
 
 
 
 
 
 
Dr. Thomas, Bürgermeister 


